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Betreff 

Erhebung von Ausbaubeiträgen für den Ausbau Roßstraße nördlich des Kornmarktes; 
a) Festsetzung des Stadtanteiles 
b) Erhebung von Vorausleistungen 
 
Beschlussvorschlag 

Der Ausschuss empfiehlt dem Stadtrat, für den Ausbau der Roßstraße nördlich des Kornmarktes 
    a) den Stadtanteil am beitragsfähigen Aufwand auf 60 % festzusetzen, 
    b) zu beschließen, Vorausleistungen in Höhe der voraussichtlichen endgültigen Beiträge zu erhe- 
    ben. 
 
Beratung/Beratungsergebnis 
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Sichtvermerke der Dezernenten Sichtvermerke der Oberbürgermeis-
terin 

Sichtvermerke: 

Rechtsamt: 

Kämmereiamt 

 

Der Kornmarkt unter Einbeziehung der östlich des bisherigen Kornmarktes verlaufenden Mann-
heimer Straße und die nördlich des Kornmarktes gelegene Teilstrecke der Roßstraße sollen ein-
heitlich ausgebaut werden. Während der bisherige Kornmarkt und die Teilstrecke der bisherigen 
Mannheimer Straße Fußgängerzone bleiben, wird die nördlich des Kornmarktes verlaufende Teil-
strecke der Roßstraße verkehrsberuhigter Bereich bleiben.  
Da eine Fußgängerzone und ein verkehrsberuhigter Bereich unterschiedliche Verkehrsfunktionen 
erfüllen, müssen die beiden Bereiche beitragsrechtlich jeweils für sich betrachtet werden (es han-
delt sich beitragsrechtlich um zwei Verkehrsanlagen).  
Eine Folge davon ist, dass die von der Stadt zu tragenden Anteile am beitragsfähigen Aufwand für 
beide Verkehrsanlagen gesondert festzusetzen sind. 
 
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 25.01.2018 beschlossen, für den Ausbau des Kornmarktes 
den Stadtanteil am beitragsfähigen Aufwand auf 50 % festzusetzen und Vorausleistungen in Höhe 
der voraussichtlich endgültigen Beiträge zu erheben. 
 
Der Stadtrat hat keinen Beschluss über den Stadtanteil und die Erhebung von Vorausleistungen 
für die Verkehrsanlage Roßstraße gefasst. Die Festsetzung eines Stadtanteiles ist Voraussetzung 
für die Erhebung von Ausbaubeiträgen, da ohne Stadtanteil der von den Eigentümern der bei-
tragspflichtigen Grundstücke zu tragende umlagefähige Aufwand nicht ermittelt werden kann. 
Die Stadt Bad Kreuznach ist verpflichtet, ihre Einnahmemöglichkeiten auszuschöpfen (Einnahme-
erhebungsgebot in § 94 der Gemeindeordnung). Da die sonstigen Erträge und Einnahmen der 
Stadt nicht ausreichen, ist die Stadt u. a. auch dazu verpflichtet, von der in § 10 Abs. 1 des Kom-
munalabgabengesetzes normierten Möglichkeit zur Erhebung von Ausbaubeiträgen für Verkehrs-
anlagen Gebrauch zu machen. 
Daneben ist die Ausschöpfung aller Einnahmemöglichkeiten eine Bedingung für den Erhalt von 
Zuwendungen.  
 
Gemäß § 10 Abs. 4 des Kommunalabgabengesetzes muss bei der Ermittlung der Beiträge ein 
dem Vorteil der Allgemeinheit entsprechender Teil (Stadtanteil) außer Ansatz bleiben, der dem 
Verkehrsaufkommen entspricht, das nicht den Beitragspflichtigen zuzurechnen ist. 
Das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz hat für die Bemessung des Stadtanteiles Fallgrup-
pen entwickelt: 
25 %       bei geringem Durchgangs-, aber ganz überwiegendem Anliegerverkehr, 
35-45 %  bei erhöhtem Durchgangs-, aber noch überwiegendem Anliegerverkehr, 
55-65 %  bei überwiegendem Durchgangsverkehr, 
70 %       bei ganz überwiegendem Durchgangs-, aber nur wenig Anliegerverkehr. 
 
Jeglicher Ziel- und Quellverkehr, der nicht einen Anlieger der jeweiligen Verkehrsanlage zum Ziel 
hat bzw. von diesem ausgeht, ist als „Durchgangsverkehr“ zu qualifizieren, d. h. von der Allge-
meinheit zu tragen. 
 
Dabei ist nach der Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichtes Rheinland-Pfalz entscheidend 
auf die zahlenmäßige Relation der Verkehrsfrequenzen des Anliegerverkehrs einerseits und des 
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allgemeinen Durchgangsverkehrs andererseits abzustellen. Bei der Festlegung des Gemeindean-
teils sind die Lage der zur Beurteilung anstehenden Straße innerhalb des jeweiligen Gemeinde-
gebiets und die sich danach voraussichtlich ergebenden Verkehrsströme zu berücksichtigen. Da-
bei ist auf die Verkehrsverhältnisse nach dem Ausbau abzustellen.  
 
Zu a)  
Die Verkehrsanlage Roßstraße (s. Anlage 1) nördlich des Kornmarktes hat eine Länge von ca. 42 
Metern.  
Sie wird als aus beiden Richtungen zu befahrender verkehrsberuhigter Bereich ausgebaut. Dies 
bedeutet, dass bei der Festsetzung des Stadtanteiles der Kraftfahrzeug-, der Fußgänger- und der 
Radverkehr zu betrachten sind. Bei jeder dieser drei Verkehrsarten ist zwischen dem Anliegerver-
kehr und dem Durchgangsverkehr zu unterscheiden, und zwar so, wie er sich nach dem Ausbau 
der Verkehrsanlage darstellen wird. Mit der Umgestaltung der Roßstraße nördlich des Kornmark-
tes wird u.a. auch das Ziel verfolgt, auch in dem verkehrsberuhigten Bereich den motorisierten 
Verkehr (insbesondere Durchgangsverkehr) im Vergleich zur jetzigen Situation durch bauliche 
Maßnahmen gegenüber dem Fußgänger- und Radverkehr „zurückzusetzen“. 
 
Wer Anlieger- und wer Durchgangsverkehr ist, ist in der Anlage 2 dargestellt. Außerdem wird für 
jede Verkehrsart eine Einordnung in eine der von der Rechtsprechung vorgegebenen Fallgruppen 
vorgenommen. Hierbei muss auf die voraussichtlichen Verkehrsverhältnisse nach dem Ausbau 
abgestellt und insoweit eine Prognose getroffen werden. 
 
Unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Verhältnisse von Anlieger- und Durchgangsverkehr 
für die verschiedenen Verkehrsarten schlägt die Verwaltung vor, den Stadtanteil auf 60 % festzu-
setzen. 
 
Zu den vom Oberverwaltungsgericht entwickelten o. a. Fallgruppen für die Bemessung des Ge-
meindeanteils führt das Gericht unter Bezug auf seine ständige Rechtsprechung aus (OVG 
Rheinland-Pfalz, Urteil vom 29.06.2017, 6 A 11584/16): 
 „Dabei schließt der der Gemeinde zustehende Beurteilungsspielraum eine geringe Bandbreite 
mehrerer vertretbarer Vorteilssätze ein, die nach oben und unten um nicht mehr als 5 v. H. ab-
weichen. Diese Bandbreite von 5 v. H. nach oben und unten soll einen Ausgleich für die insbe-
sondere tatsächliche Unsicherheit bieten, die mit der Bewertung der Anteile des Anlieger- sowie 
des Durchgangverkehres zwangsläufig verbunden ist.  
Die Entscheidung über den Stadtanteil setzt weder eine Verkehrszählung noch die Ermittlung der 
Verkehrsfunktion durch einen Sachverständigen voraus. (…) 
Demgegenüber vermag der Gemeinderat, der mit den örtlichen Verhältnissen, insbesondere den 
Grundstücksnutzungen, der flächenmäßigen Ausdehnung der Straßen und ihrer Bedeutung im 
Gefüge der Verkehrswege vertraut ist, im Allgemeinen die zahlenmäßige Relation der Verkehrs-
frequenzen in einer ausgebauten Straße hinreichend zuverlässig einzuschätzen. Die Festlegung 
des Gemeindeanteils ist allerdings zu beanstanden, wenn der diesbezügliche Ratsbeschluss auf 
einer greifbaren Fehleinschätzung beruht, weil er die vorstehend dargestellten Maßstäbe verfehlt, 
nicht alle relevanten tatsächlichen Umstände berücksichtigt oder in sich widersprüchlich ist.“ 
 
zu b) 
Nach § 9 Abs. 1 der Satzung der Stadt Bad Kreuznach über die Erhebung einmaliger Beiträge für 
den Ausbau öffentlicher Verkehrsanlagen v. 18.12.2002 können ab Beginn einer Maßnahme Vo-
rausleistungen in Höhe der voraussichtlichen Beiträge erhoben werden. Um Finanzierungskosten 
weitgehend zu vermeiden, soll von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht werden. Hierzu bedarf 
es eines Beschlusses des Stadtrates. 
 
Anlagen 
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Vorsitzender der FDP-Fraktion im Stadtrat Bad Kreuznach, Jürgen Eitel, im Haag 5,5545 Bad Kreuznach

Bad Kreuznach, 22.01,2018

Betr. Stadtratsitzung am 25. 01.2018

Antrag der FDP-Fraktion

Die FDP-Fraktion beantragt in den städtischen Kindertagesstätten zu prüfen, ob die

Heizungsanlagen optimal eingestellt sind unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die

Einrichtungen zeitweise geschlossen sind und die Raumtemperatur dann erheblich abgesenkt
werden kann.

Es könnte aus Kostengründen zweckmäßig sein auf Vorschlag der im Stadtrat vertretenen

Parteien einen ehrenamtlichen Beauftragten zu bitten, sich um diese Aufgabe zu kümmern

und Kontakt aufzunehmen zum „Umweltnetzwerk Kirche Rhein-Mosel e.V." ‚ die bereits

Heizungsanlagen in Kitas rund um Koblenz erfolgreich und kostengünstig überprüft haben.

Begründung des Antrags:

Nach den Erfahrungen der „Umweltnetzwerk Kirche Rhein-Mosel e.V." in Verbindung mit

dem „Bund der Energieverbraucher e.V." können durch die Optimierung der Heizanlagen

Heizenergie und Kosten von 25% bis 35 % eingespart werden, ohne Komfortverlust und nur

durch optimale Nutzung der vorhandenen Technik.

„Dadurch lassen sich je Kindertagesstätte jährlich zw1schen500 Euro und 3000 Euro

oder mehr einsparen" Zitat aus dem beigeffigten Artikel „Die Regelungsmisere in

Kindertagesstätten" aus Energiedepesche 4-2015.

Anlage: Artikel
„
Die Regulierungsmisere in Kindertagesstätten" Energiedepesche 4-2015

Jürgen Eitel

Fraktionsvorsitzender
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Die Regelungsmisere in Kindertagesstätten

Mit einigen fachkundigen Handgriffen kann man bis zu einem Orittet Energiekosten einsparen:
in Kindertagesstätten und vielen Schulen oft fünfhundert bis einige tausend Eurà jährlich.
Wenn eine richtige Einstellung des Helzungsreglers so viel Geld spart, warum macht das dann

keiner? Das steine spannende Geschichte, erzählt von Fridbe.rt Ackermann.

Seit elfjahren engagiere ich mich im Umwelt-

aetzwerlc Kirche Rhein-Mosel eV. In diesem Ver-

sin haben sich 30 KIrchengemeinden beider Kon-

fessionen aus der Gegend rund um Koblenz zu-

sammengeschlossen, um sich beim Energiesparen

gegenseitig zu helfen. Seit etwa tünfjahren un-

tersucht unser Umwe!tnetzwerk die Raurntem-

peraruren in den Kindertagesstätten unserer

Mitglledsgemeinden.

Erstaunlich, aber wahr: Fast alle Kindertages-

stätten (und auch die meisten Schulen) sind in

der Heizperiode zu mehr als Dreiviertel der Zeit

;eechlossen:

Komfortverlust und nur durch Nutzung der be- men der Tagesstätte die scheckltartengroßen
teils vorhandenenTechnik Dadurch lassen siels batteriebethebenen Datenlogger auf. Diese klei-

jeKindertagestättejährlich Kosrenz'wischen 500 nan Wusiderdinger messen jede Stunde die

Euro und 3.000 Euro oder mehr einsparen. Hoch- Raumtemperatur und schreiben sie in Ihren Spei-

gerechnet auf die bundeaweit mehr als 52.000 eher, Ähnlich wird auch mit einem kleinen lH1 -

Kindertagesstätten sind das 50 bis 100 Millionen 1er (illutton"), der aussieht wie eine Knopfbatte-

Euro. Ähnlich könnte es möglicherweise in vie- ne, die Vorlauftempenatur der Heizkörper oder

len Plbrrheimesi sein, aber aüch den 33.000 all- des Heizungsvorlaufs gemessen und aufgezeich-

genseinbildenden Schulen. Wie es in den zigtau- net. Nach zwei bis drei Wochen komme ich wie-

send Rathäusern und Verwaltungegebäuden des der und übernehme die Daten aufmeisten Each-

Landes aussieht, sollte mansich ebenfalls genau net. Daraus mache ich dann anschauliche

ansehen. Excel'Grafiken. Sie zeigen aufden ersten Blick. ob

mid wann die Raumtemperaturabgesenktwurde

* Montag bis Freitag von ca. 16:30 Uhr bis ca Anahjse des Ist-Zustandes und wann der Heizkessel in 13e1rieb war.

7:30 Uhr Das IJmweltnetzwerk hat in den Heizperioden Mein unbezahlter Arbeitsauf'Wassd für diese

• AnWoclienenden ganztägig 2010 bis 2035 Insgesamt 44 Kindergärten unter 'Diagnose' liegt je Tagessthtte bei zwei bis drei

• In den Wethnaclttsferien (etwa 14 Tage) die Lupe genommen. Das ernüchternde Ergebnis Stunden (ohne Fahrtzeiten). Ein Datenloggerkos-
• Ostern (etwa 10 Tage) der Untersuchungen: Nur im einer einzigen Ta- tet weniger als 20 Euro das Interface für den

• Sonstige Ferienzeiten und Feiertage je nach gesstätte war die Regelung richtig eingestellt Datentransfer in einen PC kostet weniger als je

Region dort war zufällig das Kind'des öi-thche.ss Hei- 50 F.urn. Die staunstemperaturtlthler sind LogTags
.................................-................. zungulnstallateurs untergebracht! der Firma cik-solutions aus Karlsruhe und die

.n diesen Schließzeltan kann die ltaumtempera- Die Untersuchung startet mit einem Anruf Fühler für 1-leizungarobre sind iButtan von Ein-

urdeutlich abgesenktwetsien, zum üeispiel auf voninir in elnerTagesstätle: „Wirwürden gerne
. bedded Data Systems, vertrieben Uberdas Unter-

2 bis 15 Grad Celsius bei Ihnen die Raumeernperaturen aufzeichnen, nehmen Fuchs aus Weingarten. Unser Verein bat

Optimiert man zusätzlich die Heizkurve und urnIhnen die Mgi1chkeit zu geben, ihre Hei- . 50 Datenlogger angeschafft. die in der Heizpeni-

lie Heu- und Absenktemperaturen, dann lassen zungsregelung zu optimieren und Kosten zu spa- ode fast ständig in Betrieb sind.

.lch Heizenergie und Koten ja der Größenord- ren. Das kostet Sie keinen C.enr. Ein paar Tage Temperaturwerte (Raum- oder Vorlauftempe-

sung von 25 bIs 35 Prozent einsparen, ohne später hängte ich in zwei bis vier typischen Räu- raturen) kön.nenauch kostengünstigin Echtseit

___________________________________________________________________________
über das Internet kontrolliert werden. Die Mess-

daten der Sensoren warden per Funk an ein soge'
Was Fridbert Ackermann In Koblenz macht, könnten andere Vereins-

nanntes Gateway (Fa. Mobile Alert, Preis: <100

mitglieder auch in anderen Orten anbieten '
.

Euro bes drei Sensoren www.snobsle-alerts.eu)
Der Bund der Energieverbraucher e. V. ist bereit, Im Rahmen seiner Moglithkeiten die Anlaulkosten

übermittelt, das mit dem Routerder Kindertages-

für die Hardware zu übernehmen und Fritibort Ackermann stellt sein Know-how zur Verfügung,
stätte verbunden Ist,

Dieses Know-how ermöglicht remporaturaufreichnungen mit Sehr prelsgtlrsstiger Technik, mit oder
Die aufeinem externen Servr im Internelge-

ohne IrrternetObertragung.

Der Bund der Energieverbraucher ev. stellt ferner ein internetforum zerrt Austausch aller bIeres' speicherten Daten können jederzeit und von je'

sierten untereinander zur Verfügung: http://ti.iyurl.comlrion4äas
.

. dem Ort aus mittels Sinartphone abgeruflsn und

Die hier eingesetzte Technik eignet sich'aurh fureine.A'naiyse der ibelzungsfunktion und Heizungs- . visuell betrachtet, aber erst mIt den ab Anthng

regelung in einem Prlvathaushait (siehe Seite 40). . 2016 erhältlichen Messfühles-n aufeinen PC ko.

piert werden.

ENERG!EDEPESCHE 4-201t



)ängeI tier Regalungselrlstellung

lgende Mängel zeigten sich deutlich und in

Cner Mehrzahl von Fällen:

In fast allen untersuchten Tagesstätten waren

die Heiz- bzw. Absenkzeiten nicht auf die Be-

triebszeiten abgestimmt: Alends wurde oft bis

22 Uhr geheizt (übliche Werkseinstellung); an

Wochenenden, Feiertagen und in den Ferien

wurde durchgeheizt.

Die Raum- und Vorlauf-jRücldauftemperaturen

in den Absenlczeiten (vereinzelt auch inden Be-

triebszeiten) waren oft unndtig hoch.

Bisweilen wurde bis weit in denSommer hinein

geheizt. Sogar noch bei nachmittäglichen Au-

ßentemperaturen nahe 30 °C liefen manche

Brenner oder es wurde Fernwärme eingespeist.
Manche Brenner (auch mit sehr modernen Re--

gelungen) „takten" während derAbsenkphasen.

Bei einigen Tagesstätten war kein hydrau-
lischer Abgleich durchgeführt, was daran zu

erkennen war, dass einige Räume deutlich

kühler blieben als die übrigen Räume.

Iliese Fehler wurden selbst bei modernster Ge' 4

udeleittechnik, Brennwertteduiik und digitalen

egelungen
-

egal ob Ges. Öl oder Fernwärme

efunden.
-

Temperaturverlauf in einer Kindertagessthtte:
eine fast für alle untersuchten Kindertagesstatten typische Fehiregelung

20 Grad

22

‚.‚ 21

2O

o 19

18

all
Is

15

13

Samstag Sonntag Montag ttienstag Mittwoth Beginn derWeihnachtefotten

18. Dezember 19. Dezember 20. Dezember 21. Dezember 22Dezember 23. Dezember 24. Dezember

Die Raumtemperatur erreicht am Montag, Dienstag und Mittwoch einige Stunden zu 5p3t, n5m11ch erst gegen 9-13 Uhr

Ihren Sollwert nan 20-71 Grad, Die Nachtabsenkung setzt Mn zu sechs Stunden zu sp25 eier gegen 22 Uhr.

Eine vernünftigsWnchosend- oder Ferlanabrenkung (14 Tage WelhnathtFerloel)gibt es nicht. Das.Elnsparpotentlal

durch Optimierung der Regalungseinntellusg wird auf ca. 30 Prozent getchstzt,

shier Erläuterung der Ergebnisse denVerantwort-

lichen übergeben. Die überraschende Reaktion:

Die Idar aufgezeigten Fehler wurden in nur we-

nigen Fällen behoben. Die meisten Verantwortil-

ehen in den zuständigen kirchlichenVerwaltun-

gen wissen von der Regelungsmisere nichts und

manche wollen auch gar nichts davon wissen:

Hauptsache wann! Im Gegenteil: Die katholische

I<iTa gGmbH Koblenz batachriftlich darum, von

weiteren Besuchen von Tagestätten in ibretn Vet'.

antwortnmgsbereich abzusehen. In EinzeUllen

wurde versucht.-dle Mängel mit Hilfe des ört-

lichen Handwerks zu beheben,jedoch mit mäßi-

gem Erfolg, wie Kontrolhnessungen ergaben.

Zugegeben: Die Beseitigung der Mängel Ist

deutlich zeitnuiWandiger als die ‚Diagnose'. Die

Absenkzeiten und Ferienzeiten und Wochenen-

den sind in die Regelung einzugeben. Und es

sollte unbedingt durch einen Dateulogger kont-

rolliert werden. ob die eingestellten Aufheizzei-

ten ausreichend sind, bei mäßiger und auch bei

kalterWitterung.

Da die richtige Regelungseinstellung pro Heiz'

tag rund 10 bis 3,0 Euro an Kosten einsparen

kann, hat sich die Anschaffung eines Datenlog'

gets schnell amortisiert. Uszi die Regelung rich-

tig einzustellen, sollte sich ein fachkundiger

Handwerker beziehungsweise Ingenieur verteilt

über einen Zeitraum von mehreren Wochen

mehrfach die Anlage ansehen. Einen solchen

Handwerker zu enden, gestaltet sich allerdings

sehr schwierig. Fortsetzung Seite 27 P"

IERDIEDEPESCHE 4-2035
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An der Diagnose zur Fehierbehebung

to Diagnose allein spart noch keinerlei Energie.

leshalb wurden die gemessenen Kurven mit
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Soweit die Theorie. In der PraxiS hingegen
wird diese gesetzliche Regelung schlichtweg ig-

noriert. Es werden Tätigkeilsabschlüsse au1e-

stellt die einzeln für sich genommen den Regeln

ordnungsgemäßer Buchführung nicht entspre-

chen. Das wurde in einer Dissertation und dar-

aufbasierenden Fachaufsätzen nachgewiesen

(Energiedepesche I-left 3, 2015). Das führt clazü.

dass gerade diese kleinen Versorger, gestützt auf

das Netzmonopol und das Versagen der Ceneh-

migungsbehörde. Renditen in unlcontrollierter

Höhe erwirtschaften können. Die Antwort der

Bundesnetzagentur aufeine diesbezügliche Ein-

gabe des Bundes der Energieverbraucher e.V.

stellt diesen Umstand ohne nähere Begründung
In Abrede.

Überhöhte figenkapitalrenditen mit Billi-

gung der Netzagentur
Wenn die Netzbetreiber In Netze Investieren, be--

kommen sie dafür fürstliche Renditen von der

Bundesnctzagentur genehmigt. Derzeit erhalten

die vier Transpormefrbetreiber TenneT, Transnet-.

BV Prinprion und öoHertz sowie die kommunalen

Verteilnetzbetreiber aufNeuinvestitionen eine

Garantie von 9,05 ProzentEigenkapitalrendite, bei

Investitionen in A]tanlagen 7,41 Prozent. Diese

Beträge werden in die Netzentgelte eingerechnet
und von dn Strom- und Gaskunden bezahlt Die

Festlegung von Eigenkapitalrenditen in dieser

Höhe erfolgt durch die Bundesnetzagentun

Wer sich nIcht wehrt

Die Netzentgelte werden zwar von der Bundes-

netragennir genehmigt. Sie können aber den-

noch überhöht sein und könnten dann von Netz-

betreibern zurtickgefonlert werden. Das mag aus

heutiger Sicht utopisch erscheinen. Aber bei den

Portokosten der Post ist genau dies geschehen.

Überhöhte Fortl wurde von der Bundesnetzagen-

tue genehmigtund-diese Genehmigung würde

später vorn Bundesverwsltungsgerlcht für nich-

tig erklärt und aufgehoben. Die Kläger konnten

die überitöbten Portokosten zurückverlangen

(BVerwG Az, 6 C 8.14. Urteil vom 5. August 2015).
Bei den Netseuggelten wird eine kritische Prü-

fung der Genehmigung dadurch erschwert, dass

die 8undesnetzagentur nicht einmal Ihren ge-

setzlichen Veröffentlichungspflichten nach-

kommt. wie dleStndle,tt issparienzddftzlte der

Netzreguiierung von infraCOMP im Auftrag cern

Agora Energiewende klar aufzeigt.

jährlicher Gaaverbrauch einer Kindertagesstätte mit neuer digitaler Regelung
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(Herbst 2012)

/ . Din seit Einbau der neuen ReOclung
bestehende n051g fuinche Verkabelung
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Betreff 

Überprüfung der Heizungsanlagen städtischer Kindertagestätten 
Inhalt der Mitteilung: 

1. Aktueller Bauzustand der Wärmeerzeugungsanlagen in Kitas und Grundschulen der Stadt Bad 
Kreuznach: 

 
a. Alle Wärmeerzeugungsanlagen im Stadtgebiet Bad Kreuznach sind auf den neuesten 

energetischen Stand gebracht, vielfach auch in Verbindung mit den dazugehörenden 
flankierenden Maßnahmen, wie Dämmung der Gebäudehülle und hydraulischem 
Abgleich der Verrohrung und der Heizkörper.  

 
b. In der KiTa in Ippesheim ist der Kessel alt und muss mittelfristig erneuert werden, sofern 

Haushaltsmittel zur Verfügung stehen.  
 

c. Die Wärmeerzeugungsanlagen der Kita Kunterbunt und KiTa Hessel in Bad Münster 
sind jeweils Baujahr 2013. Der Heizkessel in der Grundschule BME ist ca.12 Jahre alt.  

 
d. Ältere Anlagen werden im Zuge der jährlich anstehenden Instandhaltungsmaßnahmen 

sukzessive erneuert, insbesondere in Verbindung mit den ebenfalls wichtigen 
flankierenden Maßnahmen.  

 
2. Somit kann zunächst festgehalten werden, dass wir alte und uneffiziente Anlagen durch 

erheblich leistungsreduzierte Anlagen ausgetauscht haben und je nach Haushaltslage dies 
weiter vorantreiben werden.  
 

a. Herr Frenger, unser Energiebeauftragter, hat die Einregulierungen begleitet und betreut 
die Wartungen. Nach seiner Aussage sind die Anlagen an die Bedürfnisse angepasst 
dimensioniert und einreguliert.  

 
b. Bei den Neuanlagen wurde ein hydraulischer Abgleich durchgeführt, dieser ist die 

Grundlage für Energieeffizienz. 
 
c. Das Problem ist wohl eher das Nutzerverhalten, also speziell das Lüftungsthema. 

Verhaltensregeln und -anweisungen gibt es, diese sind aber im Tagesgeschäft oftmals 
schwer umsetzbar.  

 
d. Akuten Handlungsbedarf sehen wir daher derzeit nicht. Das Thema Heizen und 

Energieverbrauch ist Teil unseres Tagesgeschäftes, die Mitarbeiter des Bauamtes sind 
sich dieser Aufgabe bewusst. Eine Überprüfung der Anlagen und Systeme könnte aus 
unserer Sicht mittelfristig erfolgen, jedoch würden wir dann dazu raten, ein qualifiziertes 
Ingenieurbüro einzuschalten. Dazu müssten dann Haushaltsmittel eingestellt werden.  

 


